
Ausfertigung
Aktenzeichen:
82 C 368/07

Verkündet am 29.06.2009

Schneider, Justizbeschäf tigte
als Urkundsbeantin der Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit
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Amtsgericht
Mainz

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

t...}rutovermietungGmbH&CoKG,vertretendurchd.GeschäftsfÜhreffi

Prozess bevollm äch!iqtg

- Klägerin -

Rechtsanwälte Wagner-Kissel und Wagner,
Bockenheimer Anlage 13,60322 FranKurt am ft4ain

gegen

FDllndustrie Versicherung AG, vertreten durch d. Vorstand, Hegelstraße 61, 55122 tVainz
- Beklagter -

P r.o_ Z ess bevol I m ächti gte: Rechtsanwälte Dr. Appel+ Pichl,
Breite Straße m, 55124lvbinz

hat das Arntsgericht lVlainz durch die Richterin am Amtsgericht Stiewing am 2g.06.200g auf
Grund des Sachstands vonn 15.05.2009 ohne mündliche Verhandlung gemäß $ 495a DO für
Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 341,1s € nebst Znsen

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
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1 8.08.2006 zu bezahlen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Berufung wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß S 313 a Abs.1 Zpo abgesehen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist die Klägerin prozessführungsbefugt. Die Unfallgeschädig-
te [ffFhatte ihre Ansprüche gegen die Beklagte, vertreten durch ihre Schwägerin lIts
ff i |diedasFahrzeugzumUnfa||zeitpunktsteuert,sicherungsha|berandieK|ägerinab-
getreten. Die durchgeführte Beweisaufnahme ergab, dass die Zeuginnen|fHlundlhF
hÜbereinst immendbestät igten,daSsdieZeugin*5namenSundinVo| lmacht
dergeschädigtenZeuginFdieSicherungsabtretungVom03.04.2006unterzeichnete.

Die Klage ist auch übenrrriegend begründet.

Die Klägerin hat einen Anspruch gegen die Beklagte auf Ersatz restlicher Mietwagenkosten in Hö-
he von 341,15 Euro aus SS 7, 18 SIVG bzw. S 823 BGB i.V.m. g3 pflichtVG a.F.. i.V.m. S 39g
BGB. Wegen des darüber hinausgehenden Anspruchs ist die Klage abzuweisen.

Wie bereits dargestellt, hat die Unfallgeschädigte 5lrt, vertreten durch ihre Schwägerin
*5i- die ihr zustehenden Ansprüche aus ss 7, 1g stVG bzw. s s23 BGB i.V.m. g 3
PflichtVG a.F.. gegen die Beklagte sicherungshalber an die Klägerin abgetreten.

Da der Unfallhergang vom 03.04.2006 und die vollumfängliche Einstandspflicht der Beklagten

3.

4.
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zwischen den Parteien unstreitig ist, hatte die Beklagte grundsätzlich gemäß S 24g BGB auch
der Unfallgeschädigtenllbzw. nach erfolgter Abtretung der Klägerin, die Kosten zu ersetz-
ten, die durch die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges entstanden sind (PalandU Heinrichs Bürger-
liches Gesetzbuch 68. Auflage 9249 Rn 29).

Die Beweisaufnahme hat auch ergeben, dass die Geschädigtellln einen Nutzungswil-
len hatte. So hat sie zum einen dargelegt, dass sie am 17.05.2006 ein neues Auto envorben
und zugelassen habe. Zum anderen hat die Zeugin dargelegt, dass die Fahrerin |:;Il
auf ein Auto noch am Unfalltag dringend angewiesen war, da diese zunächst noch tVlorphium für
dieimSterben| iegendeMutterdergeschädigtenZeUgin|Fbesorgthat.

Nach $ 249 Abs. 2 Salz 1 BGB kann der Geschädigte als Hersteltungsaufirvand allerdings nur Er-
satz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig den-
kender lvlensch in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf (ständige Rechtspre-
chung, vgl. etwa BGH Vl ß, 164107 Urteil vom 1 1.03.2008). Der Geschädigte hat nach dem aus
dem Grundsatz der Erforderlichkeit hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsgebot im Rahmen des ihm
ämutbaren stets den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen.

Grundsätzlich kann der Unfallgeschädigte damit nur einen am Anmieteort des Ersatzfahrzeugen
zum Unfallzeitpunkt erhältlichen ,,Normaltarif' ersetzt verlangen (vgt. BGH, a.a.O.). Die Ersatzfä-
higkeit der darüber hinausgehenden Kosten hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs im Hinblick auf die gebotene subjektbezogene Schadensbetrachtung davon
ab, dass der Geschädigte darlegt und erforderlichenfalls beweist, dass ihm unter Berücksichti-
gung seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn beste.
henden Schwierigkeiten unter zumutbaren Arrstrengungen auf dem in seiner Lage zeitlich und ört-
fiCh relevanten lt/arkt - zumindest auf Nanhf r+c,p - koin rruoegptlich günStigerer "Normaltarif,Zu-
gänglich war (BGH a.a.O.).

Das bedeutet fÜr den Bereich der Mietwagenkosten, dass der Geschädigte von mehreren auf
dem örtlich relevanten li/arkt - nicht nur für Unfallgeschädigte - erhältlichen Tarifen für die Anmie-
tung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (innerhalb eines gewissen Rahmens) grundsätzlich
nur den grinstigeren Mietpreis verlangen kann.

Dabei kann das Gericht im Rahmen des nach S 287 ZPO eingeräumten Ermessen den "Normal-
tarif'auf Grundlage des gewichteten Mittels des "schwacke-Mietpreisspiegels" ermitteln, jeden-
falls solange, wie keine konkreten Einwendungen im konkreten Fallgegen die Schätzgrundlage
bestehen (vgl. BGH a.a.O.). Dabei ist das Postleitzahlengebiet heranzuziehen, in dem die Anmie-
tung des Mietwagens erfolgt. Auf den Wohnort des Geschädigten kornmt es in diesem fusam-
menhang nicht an (vgl. BGH, a.a.O.).

Konkrete Einwendungen gegen Schwacke 2006 hat die Beklagte hier nicht erhoben. Soweit die
Beklagte lnternetangebote der Kiägerin für den Zeitraum 08.05. bis 17.05.2006 vorgelegt hat,
sind diese nicht geeignet, Bedenken an Schwacke 2006 aufkommen zu lassen. Denn es ist
dem Gericht aus eigener Erfahrung bekannt, dass im Internet angebotene Mietpreise sich für den-
selben angefragten Zeitraum täglich ändern können, so dass es bereits aufgrund der unter-
schiedlichen angefragten Zeiträume (Unfallzeitraum 03.04.2006 bis 12.04.2006) an einer Ver-
gleichbarkeit fehlt. lm Übrigen sind diese lnternetangebote auf die Angabe einer exakten Mietdau-
er angelegt, die die Geschädigte aber aufgrund der Unfallsituation noch gar nicht vorhersehen
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konnte . Die vorgelegten Angebote sagen darüber hinaus auch noch nichts über die Verfügbar-
keit des angefragten Mietwagens aus. Soweit die Beklagte allgemeine Bedenken gegen Schwa-
cke 2006 im Hinblick auf die methodische Erhebung gemacht hat, sind dieses mangels Darle.
gung, wie sich dies auf den konkreten Fall ausgewirkt hat, unbeachtlich.

Soweit die Beklagte auf die Studie von Frauenhofer venryeist, ist für das Gericht, das bei der
Schadensberechnung nach $ 287 DO,,besonders frei" ist (BGH, Urteil vom 24.06.2008, M ZR
234107) nicht erkennbar, warum dieses Werke als Schätzgrundlage besser geeignet sein soll
als Schwacke. Auch die Studie, die durch das Frauenhoferinstitut erstellt wurde, ist nicht unange.
griffen, so u.a. unter anderem unter dem Aspekt, dass die Telefontarife unter einer nicht hinrei-
chend ortsnahen Datenerhebung ermittelt werden und lediglich Internetangebote von 6 großen
At-ttovermietungen berücksichtigt wurde (so auch LG Karlsruhe, Urteil vom 28.01.2009, AZ 1 S
74t08).

Nach Schwacke 06 beläuft sich der Wochentarif für ein gleichwertiges Fahrzeug der Geschädig-
tenlJffidasnachunstreit igenrParteivortraginderFahrzeugklasse2einzuordnenist,
für das Postleitzahlengebiet des Anmieteortes 45891 Getsenkirchen auf jeweils 411,- Euro und
die Tagespauschale auf 71,- Euro; bei einer zwischen den Parteien unstreitigen Anmietedauer
von I Tagen somit auf insgesamt 559,- Euro.

Das von der Klägerin angemietete Fahrzeug war Vollkasko versichert, wofür bei g Tagen eine
Wochenpauschalen zu ie 136,- Euro und zwei Tagespauschalen zu 19,- Euro, insgesamt 174,-
Euro nach Schwacke 06 im gewichteten Mittel berechnet werden. Nach der Entscheidung des
Bundesgerichtshofes vom 25.10.2005, /ZVIZR 9/05 sind die erforderlichen lvlehraufinrendungen
für einen vereinbarten Vollkaskoschutz für das Mietfahrzeug selbst dann als adäquate Schadens-
folge anzusehen, wenn das eigene Fahrzeug zuni Unfallzeitpunkl nicht vollkaskoversichert war.

Somit war die Klägerin im Normaltarif zur Abrechnurrg von Mietwagenkosten bis zu einer Höhe
von 733,- Euro berechtigt.

Entgegen der Ansicht der Klägerin sind jedoch keine weiteren 25,- Euro für Zustell - und Abholge.
bühr in den vergleichbaren Normaltarif einzurechnen. Zum einen lässt sich dem Vortrag nicht ent-
nehmen, dass diese Leistung vereinbart war. Selbst für clen Fall, dass eine entsprechende Ver-
einbarung getroffen worden sein sollte, ist nicirl ersichtlich, dass ein solcher Service unfallbe-
dingt erforderlich gewesen ist. \4elmehr ist es dem Geschädigten auch unter Berücksichtigung
seine Schadensminderungspflicht zuzumuten, das Ersatzfahrzeug selbst abzuholen und wie-
der zurrickzubringen.

Die geschädigte Zeugln war aber berechtigt, eincn Ersatzwagen zu einem Preis anzumieten,
der über dem Normaltarif lag.

Zwar ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die Abrechnung eines ge.
genüber dem auf dem örtlich relevanten tVarkt erhältlichen "Normaltarif' erhöhten "Unfallersatzta-
rifl' nur dann möglich, soweit die Besonderheiterr rjieses Tarifs mit Rücksicht auf die Unfallsituati-
on (etwa die Vorfinanzierung, das Risiko eines Ausfalls rnit dcr Ersatzforderung wegen falscher
Bewertung der Anteile am Unfallgeschehen durch cjcn Kunden oder das Mietwagenunterneh-
men u.ä.) einen gegenÜber dem "Normaltarif' hölreren Preis rechtfertigen, weil sie auf Leistun-
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gen des Vermieters beruhen, die durch die besondere Unfallsituation veranlasst und infolge des-
sen zur Schadensbeheburrg naclr $ 249 BGB erforderlich sind (vgl. BGH VIZR 161i06 Urteil
vom 12.06.2008).

Diese Frage kann aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dann offen blei-
ben, wenn zur Überzeugung des Tatrichters feststeht, dass dem Geschädigten die Anmietung
zum "Normaltarif'nach den konkreten Umständen nicht zugängiich gewesen ist, denn der Ge
schädigte kann in einem solchen Fall einen den "Normaltarif'übersteigenden Betrag im Hinblick
auf die subjektbezogene Schadensbetrachtung auch dann verlangen, wenn die Erhöhung nicht
durch unfallspezifische Kostenfaktoren gerechtfertigt wäre (ständige Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes, zuletzt in BGH, Urteil vom 14.10.2008, AZ vl zR 30s/07).

DadiegeschädigtgZeugin,mlinihrerVernehnrungvordemAmtsgerichtReck|inghau-
sen nachvollziehbar angegeben ltat, dass sie auf ein Ersatzfalrrzeug dringend angewiesen war,
da die Fahrerinftilf,ffi für dle im Sterben liegencle Mutter tvlorphin besorgen wollte, ist
der Nachweis geführt, dass es dcr geschädigten Zeugin bzw. deren Vertreterin nicht zumutbar
war, in dieser Situation Vergleichsangebote einzuholen.

Von den der Geschädigten entstarrden Mietwagenkosten in l-löire von 765,07 Euro sind aller-
dings im Wege des Vorteilsausgleichs zugleich ersparte Aufwendungen in Abzug zu bringen,
die in Übereinstimmung mit dem LancJgericht tvlainz (LG A/ainz Urteil vom 20.06.2007 AZ 3 S
135/06) auf 10 % geschätzt werden, so dass lediglich 689,57 Euro erstattungsfähig sind. Abzüg-
lich bereits gezahlter 348,42 Euro hat die Klägerin somit lediglich noch einen Arspruch auf
341,15 Euro.

Die Znsentscheidung beruht auf 5g 2UB Abs.1, 286 /rbs.2 Nr. 3 tsGB.

Die Kostenentscheidung beruht auf $ !2 Abs.2 Nr. '1. ZPO, cjie rjer vorläufigen Vollstreckbarkeit
au f  $  708 Nr .11 ,711 Satz  1  und 2 ,713zPO.

Ein Gund, pmäß $511 Abs. 2t\t.2, Abs. 4 Z)O ciie Berufune n rzulassen, ist nicht ersichtl ich.

Stiewing
Richterin am Amtsgericht

Be:ch luss

Der Streitwert wird auf 416,65 € fe:;tgcsetzt.

Stiewing
Richterin am Amtsgericht
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